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Zitat von FrauLehrerin123

Mir geht es bei meiner Überlegungen ausschließlich darum, dass hier unterschiedliche
Versorgungsträger im Spiel sind und ich mich frage, ob es in dieser Konstellation
sinnvoll ist oder nicht..

Die Frage kann ich durchaus nachvollziehen. In der Konstellation "Beamter und Nichtbeamter"
wird beim Versorgungsausgleich nämlich leider nicht berücksichtigt, dass von der verbliebenen
Pension beim Beamten noch immer der nicht angepasste PKV-Satz zu bezahlen ist. Auch muss
berücksichtigt werden, dass bei gegenseitigem Ausgleich zwar Pensionsansprüche in die
gesetzliche RV übertragen werden, nicht jedoch andersherum. Anwartschaften der gesetzlichen
RV werden zwar ebenfalls an den anderen Partner übertragen, bleiben aber in der gesetzlichen
RV, sodass selbst bei zwei durchweg gleichverdienenden Partnern der Beamte am Ende
schlechter dasteht als vorher, während der Nichtbeamte keinerlei Vorteile daraus ziehen würde.

PS: Auch zu bedenken sind Konstellationen mit deutlichem Altersunterschied. Mit Entfall des
Pensionistenprivilegs erfolgt die Kürzung der Ruhebezüge inzwischen sofort mit der
Pensionierung und nicht erst wenn beide Partner in den Ruhestand treten.
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